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Nach dem blutigen Drama im Vaduzer Gerichtssaal 
Obiergerichtspräsident Dr. Walter Hildebrand wurde nach einer Zivilprozessache niedergeschossen und 
tödlich verletzt - Besserung des Zustandes von Hechtsanwalt Dr. Ernst Büchel 
Mit Bestürzung und Empörung ha t  
die liechtensteinische Oeffentlich-
kei t  auf die schreckliche Bluttat 
reagiert, die sich am Donnerstag* 
nachmittag im Gerichtssaal des Va
duzer Regierungsgebäudes abspiel
te. 

Der Präsident des Fürstlich-liech-
tensteinischen Obergerichtes,  Dr. 
Wal t e r  Hildebrand aus Eggersriet 
im Kanton St. Gallen wurde  von 
Reinhold Glatt  (wohnhaft in Trie-
sen, Bürger von  Basel) durch zwei  
Pistolenschüsse aus  unmittelbarer 
Nähe  tödlich verletzt. Angeschos
sen und ebenfalls schwer  verletzt 
wurde  Dr. Ernst Büchel, de r  sich als 
Rechtsanwalt  d e r  Gegenpartei  im 
Gerichtssaal befand. Mit dem 
Schrecken kam d e r  Prozessgegner, 
e in  Bündner Gewerbetreibender  
davon, auf den  Glatt  zuerst  die Pi
stole richtete. 

Hintergründe und Hergang der Tat 
Reinhold Glatt  (Jahrgang 1933) 
s tammt aus  Basel und  kam im J a h r e  
1960 nach Liechtenstein, wo  e r  zu
ers t  als Personalchef in einem In
dustriebetrieb arbei te te  und später  
als selbständiger Kaufmann tätig 

Atomkraftwerk 
Landtagsdebatte in Vorarlberg 
Aufs neue  k a m  das  geplante Atom
kraf twerk Rüthi zur  Diskussion im 
Vorar lberger  Landtag, wo  Landes
hauptmann Dr. Kessler entspre
chend de r  Meinungsbildung in Vor
arlberg eine k la r  ablehnende Hal
tung bezog. Von  Landesseite wolle 
man  möglichst bald auch direkten 
Kontakt  mit  d e r  Regierung in Bern 
aufnehmen, um dor t  den negativen 
Standpunkt des Landes Vorar lberg 
zu deponieren. M a n  wolle aber  
auch  bei d e r  Kantonsregierung in 
St. Gallen intervenieren.  Er könne  
den  Eindruck nicht  loswerden, dass  
viele Schweizer Stellen die  Vorarl
berger  Situation in ihrer Tragweite  
nicht richtig einschätzen. Daher  
wolle e r  im freundnachbarl ichen 
Kontakt  das Einvernehmen suchen.  
Er habe  auch  bei  Aussenminister  
Dr. Kirchschläger u m  einen Termin 
ersucht, um die Problemstellung zu 
erörtern.  
# Im weiteren Verlauf der Rüthi-
Landtagsdebatte bezweifelte der 
Abgeordnete Dr. Purtscher die Vor
dringlichkeit des Projektes RUthi 
und argumentierte, die derzeit in 
der Schweiz im Bau befindlichen 
drei Atomkraftwerke k würden so  
viel Geld verschlingen, dass vor 
ihrer Inbetriebnahme kaum die In
vestition des weiteren AKW Rüthi 
realisierbar sei. Jene Atomkraft
werke würden aller Voraussicht 
nach aber erst Ende 1980 fertigge
stellt sein. 

ALLE 
Vorwallung»- und Privat-Bank 
Aktiengesellschaft 
9 4 9 0  Vaduz 

war. Im Zusammenhang mit  dem 
Bau eines Hauses  in Mauren,  bei 
dem sich Glatt  offenbar finanziell 
übernommen hatte, führte e r  ver 
schiedene Prozesse mit  Handwer
kern  und Lieferanten. Eine Beru
fungsverhandlung führte nun  Glatt  
am Donnerstagnachmittag mit 
e inem Bündner Gewerbetre ibenden 
vor  dem Obergericht  in Vaduz  zu
sammen. Die Interessen des  Bünd
ne r  Lieferanten wurden  v o n  Rechts
anwal t  Dr. Ernst Büchel (Vaduz) 
wahrgenommen.  

Schüsse im Gerichtssaal 
Nachdem Obergerichtspräsident  Dr. 
Wal t e r  Hildebrand die  Entschei
dung des Gerichtes bekanntgege
ben  hatte, welche die Ablehnung 
de r  Berufungsklage durch Reinhold 
Glatt  zur Folge hatte, zog dieser  aus  
seiner  Aktentasche eine achtschüs-
sige Pistole, die e r  zuerst  auf  se inen 
Kontrahenten, dann auf Dr. Ernst 
Büchel und schliesslich auf  Dr. 
Wa l t e r  Hildebrand richtete. Glatt  
gab insgesamt 6 Schüsse ab. Dr. 
Ernst  Büchel wurde in den  Oberarm 
getroffen und konnte  selbständig 
aus  dem Gerichtssaal entkommen.  
Gerichtspräsident Dr. Hildebrand 
wurde  aus  nächster  Nähe  v o n  zwei  
Schüssen in den  Kopf getroffen und 
stürzte rücklings zu Boden. Die Bei
sitzer konnten sich rechtzeitig 
h in ter  dem Richterpult verschan
zen. 
Mi t  de r  Pistole in de r  Hand  flüch
tete Glatt  nach seiner Tat  aus  dem 
Gerichtssaal und lief übe r  die  
Dienststiege ins untere  Stockwerk,  
w o  e r  sich in die Regierungskanzlei  
begab. Beamten des FL Sicherheits
korps, die aufgrund de r  Schüsse 
u n d  Hilferufe bereits in die oberen  
Stockwerke stürmten, konnten  
Glatt  in de r  Regierungskanzlei fest
nehmen. Glatt  leistete bei se iner  
Festnahme keinen Widers tand.  

Glück für Dr. Ernst Büchel 
Glück im Unglück hat te  Rechtsan
wal t  Dr. Ernst Büchel. Im Augen
blick, da  Glatt  die Pistole auf  ihn 
richtete, wandte  sich Dr. Büchel ge 
rade  seinen Akten  zu, so dass  ihn 
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Hier im Gerichtssaal spielte sich am Donnerstagnachmittag das blutige 
Drama ab: Unsere Aufnahme zeigt die Einschusslöcher ah der Wand und 
in den Türen des Gerichtssaales. Rechts im Bild der Durchgang zum Kon
ferenzzimmer, wo der tödlich verletzte Obergerichtspräsident nach dem 
Anschlag aufgefunden wurde. Es war die letzte Verhandlung im alten 
Gerichtssaal des Regierungsgebäudes. Ab nächste Woche beziehen unsere 
Gerichte ihre neuen Büros im früheren Collegium Marianum. Im neuen 
Gerichtssaal werden die Parteien und das Richterkollegium wesentlich 
weiter voneinander entfernt sein. (Bild: Xaver  Jehle) 

«Der Verlust dieses hervorragenden 
Menschen und Richters trifft das 
Land Liechtenstein und seine Behör
den schwer»: Dr. Walter Hildebrand, 
Präsident des Fürstlich-liechten
steinischen Obergerichtes, hat sich 
um unsere Rechtssprechung ver
dient gemacht. (Künzler-Presscbild) 

Die aktuelle 
Frage 
Wie bleibt man eigentlich 
Liechtensteinerin? 
Das Postulat »Liechtensteinerin blei
ben» wird in absehbare r  Zeit Gesetz.  
Eine en tsprechende  Regierungs
vorlage soll vom Landtag bereits  in 
d e r  nächsten Sitzung (am 2. Juli) In 
ers ter  Lesung durchberaten werden.  
Da sich bereits be ide  Fraktionen po
sitiv zur Frage d e r  Beibehaltung d e s  
Bürgerrechtes für Liechtensteinerin
nen, die einen Ausländer heiraten, 
geäusser t  haben,  tet artzunehmen, 
d a s s  die Vorlage noch  in d iesem 
Sommer Gesetz  wird. Was m u s s  
e ine  Liechtensteinerin, die s ich mit 
einem Ausländer verheiratet tun, um 
ihren eigenen Pas s  behalten zu kön
n e n ?  —Wenn die Regierungsvorlage 
ers t  einmal Gese tz  ist, geniessen  
unsere  Mitbürgerinnen den  Vorteil 
einer  sehr  modernen Rechtsauffas
sung  in diesem Bereich. Im Gegen
sa tz  etwa zum (viel älteren) Schwei
zer  Gesetz, müssen  Liechtensteine
rinnen keinen speziellen Antrag 
mehr  auf Beibehaltung ihrer Staats
bürgerschaft steilen. Wer als Liech
tensteinerin geboren  ist, bleibt 
Liechtensteinerin bis a n s  Ende d e s  
Lebens (ausgenommen natürlich der  
Fall, d a s s  e ine  Liechtensteinerin 
ausdrücklich auf ihre Staatsbürger
schaft  verzichtet). Die Beibehaltung 
d e r  Nationalität erfolgt also automa
tisch. J e n e n  Mitbürgerinnen, die  be
reits vor Inkrafttreten d e s  neuen  Ge
se tzes  einen Ausländer zum Mann 
nahmen, wird die  Möglichkeit einge
räumt, innerhalb von zwei J ah ren  
nach  Inkrafttreten d e s  neuen  Ge
setzes,  bei de r  Regierung Antrag auf 
Wiederaufnahme in ihr früheres 
Landes- und Gemeindebürgerrecht  
zu stellen. Eltern und  Geschwister,  
die  eine Tochter o d e r  Schwester  ha
ben,  die mit e inem Ausländer ver
heiratet ist, werden gut da ran  tun, 
ihre Angehörige n a c h  Inkrafttreten 
d e s  Gesetzes  auf d i e se  Möglichkeit 
hinzuweisen. Auf offiziellem Weg 
dürfte e s  s e h r  schwierig sein, alle 
ehemaligen Liechtensteinerinnen zu 
informieren, vor allem wenn s ie  im 
Ausland leben und  nichts von d e r  
zweijährigen Frist erfahren.  


